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Ortsgemeinde Fluterschen 

 
 
 

Niederschrift über die Sitzung des Ortsgemeinderates 

Tag Mittwoch, 28. Februar 2024 

Ort Vereinsheim "Ob da Eck" 

Beginn der Sitzung 18:30 Uhr 

Ende der Sitzung 19:45 Uhr 

anwesend 
1. Ortsbürgermeister Ralf Lichtenthäler als Vorsitzender 
2. Erster Beigeordneter Klaus Lauterbach 
3. Martina Asbach-Sauer 
4. Carsten Dünner 
5. Torsten Henn 
6. Ilka Hoffmann 
7. Mischa Katzwinkel 
8. Tanja Lück 
9. Friedel Sohn 
 
abwesend 
Arnd Berger 
Susanne Kopper-Mertgen 
Hans-Jürgen Laumann 
 
Schriftführer 
Ralf Lichtenthäler 
 
Zu dieser Sitzung wurde ordnungsgemäß eingeladen.  
Die gesetzliche Zahl der Ratsmitglieder beträgt: 12 
Der Ortsgemeinderat Fluterschen ist beschlussfähig.  

 
 
 

Tagesordnung 
 

Öffentliche Sitzung 

1. Widmung von Gehwegen 
Koblenzer Straße 

 

2. Widmung von Gehwegen 
Steimeler Straße 

 

3. Erwerb eines Rasenmähers für die Ortsgemeinde  
 

4. Europa- und Kommunalwahl 2024  
 

5. Verschiedenes  
 

6. Einwohnerfragestunde  
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Öffentliche Sitzung 

TOP 1 Widmung von Gehwegen 
Koblenzer Straße 

 
Wegen Ausschließungsgründen gemäß § 22 GemO nehmen die Ratsmitglieder 
Ralf Lichtenthäler, Carsten Dünner, Mischa Katzwinkel, Tanja Lück und Friedel Sohn an der Beratung 
und Beschlussfassung nicht teil. 
 
Den Vorsitz übernimmt der Erste Beigeordnete Klaus Lauterbach. 
 
Nach der erstmaligen Herstellung einer Straße ist es notwendig, die Straßen- und Gehwegflächen dem 
öffentlichen Verkehr zu widmen. Es handelt sich hier um die Grundstücksflächen Gemarkung Fluter-
schen, Flur 1, Flurstücke 24/5, 136/1 und 136/3 sowie Flur 4, Flurstücke 93/2, 113/2, 113/3, 138/7, 140/9, 
141/14, 141/16, 141/18, 359/2, 529, 608/9, 610/13, 610/14, 610/16, 610/18, 610/19, 610/21, 610/27, 
610/33, 610/43, 610/44, 610/48, 610/54, 610/58, 610/65, 610/74, 610/79, 610/80, 611/4, 1100/1, 1106/1, 
1107/1 und 1126/1. 
 
Die Gehwegflächen sind im beigefügten Lageplan gekennzeichnet.  
 
Beschluss: 
Die Grundstücke Gemarkung Fluterschen, Flur 1, Flurstücke 24/5, 136/1 und 136/3 sowie Flur 4, Flur-
stücke 93/2, 113/2, 113/3, 138/7, 140/9, 141/14, 141/16, 141/18, 359/2, 529, 608/9, 610/13, 610/14, 
610/16, 610/18, 610/19, 610/21, 610/27, 610/33, 610/43, 610/44, 610/48, 610/54, 610/58, 610/65, 610/74, 
610/79, 610/80, 611/4, 1100/1, 1106/1, 1107/1 und 1126/1 werden gemäß § 36 Landesstraßengesetz 
(LStrG) ohne Einschränkungen dem öffentlichen Verkehr als Gehwegflächen nach § 3 Ziffer 3a) LStrG 
gewidmet.  
 

Abstimmungsergebnis: 
 

einstimmig (4 Ja-Stimmen) 
 

 
 

 
TOP 2 Widmung von Gehwegen 

Steimeler Straße 
 
Wegen Ausschließungsgründen gemäß § 22 GemO nimmt das Ratsmitglied Ilka Hoffmann an der Bera-
tung und Beschlussfassung nicht teil. 
 
Nach der erstmaligen Herstellung einer Straße ist es notwendig, die Straßen- und Gehwegflächen dem 
öffentlichen Verkehr zu widmen. Es handelt sich hier um die Grundstücksflächen Gemarkung Fluter-
schen, Flur 4, Flurstücke 140/5, 141/10, 141/12, 142/7, 146/5, 146/12, 147/2, 149/3, 151/2, 152/7, 152/8, 
152/10, 215/3, 218/2, 231/3, 231/7, 238/4, 300/13, 612/6, 612/9, 612/18, 612/20, 612/30, 612/34, 612/35, 
612/42. 612/44, 612/50, 612/53, 1185/1, 1197, 1198, 1199, 1201, 1202, 1203, 1204, 1208, 1212, 1213, 
1219, 1220, 1221, 1223, 1225 und 1226. 
 
Die Gehwegflächen sind im beigefügten Lageplan gekennzeichnet.  
 
Beschluss: 
Die Grundstücke Gemarkung Fluterschen, Flur 4, Flurstücke 140/5, 141/10, 141/12, 142/7, 146/5, 
146/12, 147/2, 149/3, 151/2, 152/7, 152/8, 152/10, 215/3, 218/2, 231/3, 231/7, 238/4, 300/13, 612/6, 
612/9, 612/18, 612/20, 612/30, 612/34, 612/35, 612/42. 612/44, 612/50, 612/53, 1185/1, 1197, 1198, 
1199, 1201, 1202, 1203, 1204, 1208, 1212, 1213, 1219, 1220, 1221, 1223, 1225 und 1226 werden gemäß 
§ 36 Landesstraßengesetz (LStrG) ohne Einschränkungen dem öffentlichen Verkehr als Gehwegflächen 
nach § 3 Ziffer 3a) LStrG gewidmet.  
 

Abstimmungsergebnis: 
 

einstimmig (8 Ja-Stimmen) 
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TOP 3 Erwerb eines Rasenmähers für die Ortsgemeinde 
 
Da der alte Handrasenmäher der Ortsgemeinde nicht mehr einsatzfähig ist musste Ersatz beschafft wer-
den. Der Ortsbürgermeister hat daraufhin ein Angebot für einen neuen Handmäher eingeholt. 
 
Beschluss: 
Der Ortsgemeinderat beschließt, der Firma Gartenwelt Frey, Dernbach, den Auftrag für die Lieferung 
eines Handrasenmähers zum Preis von 1.124,25 € zu erteilen. 
 

Abstimmungsergebnis: 
 

einstimmig (9 Ja-Stimmen) 
 

 
 

 
TOP 4 Europa- und Kommunalwahl 2024 
 
Am 09.06.2024 findet neben der Wahl zum Europäischen Parlament auch die Kommunalwahl statt. Für 
die Wahl des Ortsgemeinderats und zur Direktwahl der Ortsbürgermeisterin/des Ortsbürgermeisters ist 
ein Wahlausschuss zu bilden. Neben dem Ortsbürgermeister als Vorsitzenden und dem Ersten Beigeord-
neten als stellvertretenden Vorsitzenden wurden auch die Beisitzer und deren Stellvertreter benannt. Die 
Sitzung des Wahlausschusses, in der über die Zulassung der eingereichten Wahlvorschläge entschieden 
wird, findet am Dienstag, dem 23.04.2023 um 18 Uhr in der Koblenzer Straße 33 statt. 

 
Alle Bürgerinnen und Bürger, die an einer Mitarbeit im Ortsgemeinderat interessiert sind, werden zu der 
am 14.03.2024 um 19 Uhr stattfindenden Wahlberechtigtenversammlung ins Vereinsheim „Ob da Eck“ in 
die Talstraße 35 eingeladen. Die offizielle Einladung erfolgt über das Mitteilungsblatt der Verbandsge-
meinde Altenkirchen-Flammersfeld. 
 
 

 
TOP 5 Verschiedenes 
 

 Der Ortsbürgermeister informiert über die in diesem Jahr stattfindende Aktion saubere Umwelt des 
Abfallwirtschaftsbetriebes. An dieser Aktion wird sich die Ortsgemeinde wieder beteiligen. Als Ter-
min wird der 13.04.2024 festgelegt. 

 

 Der Stromverteiler am Festplatz in Fluterschen ist in die Jahre gekommen und muss erneuert wer-
den. Davon konnte sich der Vorsitzende in einem Ortstermin mit einem Vertreter des Stromversor-
gers sowie der Fa. Elektro Schüler überzeugen. Ein Angebot für die Ersatzbeschaffung und den An-
schluss des Verteilers wird dem Ortgemeinderat zu gegebener Zeit vorgelegt. 

 

 Der Erste Beigeordnete Klaus Lauterbach regt an, die Geschwindigkeitsmessanlage in der Steimeler 
Straße einmal vom Ortseingangsbereich weg im Bereich der Einmündung Lerchenweg / Steimeler 
Straße anzubringen. 

 

 Ratsmitglied Ilka Hoffmann bittet um Prüfung, ob im Einmündungsbereich Kaulenweg / Koblenzer 
Straße (L 267) ein Verkehrsspiegel angebracht werden kann. Der Vorsitzende sagt eine Prüfung zu. 

 

 Da die Ortsgemeinde nunmehr Mieter des Vereinsheims „Ob da Eck“ ist, stimmt der Ortsgemeinde-
rat einmütig für die Durchsetzung eines „Rauchverbots“ bei Veranstaltungen zu. Dieses gelte auch in 
allen anderen Dorfgemeinschaftshäusern.  

 
 

 
TOP 6 Einwohnerfragestunde 
 
Die Frage eines Einwohners hinsichtlich des Verfahrensstandes im Bebauungsplanverfahren „Auf dem 
Nassen II“ wird vom Ortsbürgermeister beantwortet. 
 

 
 

 


